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BMF: Lohnsteuerliche Behandlung der Übernahme von
Studiengebühren für ein berufsbegleitendes Studium durch den
Arbeitgeber

Das BMF hat mit Schreiben vom 13.04.2012 zu der Frage Stellung genommen, wann vom
Arbeitgeber übernommene Studiengebühren nicht als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu
qualifizieren sind.

Hintergrund
Nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG gehören grundsätzlich alle Einnahmen aus einem
Dienstverhältnis, welche in Geld und Geldeswert bestehen, zum Arbeitslohn des
Arbeitnehmers. Dies gilt vorbehaltlich der nachfolgenden Ausführungen auch für vom
Arbeitgeber übernommene Studiengebühren für ein berufsbegleitendes Studium des
Arbeitnehmers.

Verwaltungsanweisung
Ein berufsbegleitendes Studium findet im Rahmen eines Ausbildungsdienstverhältnisses
statt, wenn die Ausbildungsmaßnahme Gegenstand des Dienstverhältnisses ist. 

Voraussetzung ist, dass die Teilnahme an dem berufsbegleitenden Studium zu den Pflichten
des Arbeitnehmers aus dem Dienstverhältnis gehört. 

1. Kein berufsbegleitendes Studium im v. g. Sinne findet statt, wenn

(a) das Studium nicht Gegenstand des Dienstverhältnisses ist, auch wenn das Studium
seitens des Arbeitgebers z. B. durch ein Stipendium, gefördert wird oder 

(b) Teilzeitbeschäftigte ohne arbeitsvertragliche Verpflichtung ein berufsbegleitendes
Studium absolvieren und das Teilzeitarbeitsverhältnis lediglich das Studium ermöglicht. 

1.1. Arbeitgeber ist Schuldner der Studiengebühren 

Ist der Arbeitgeber im Rahmen eines Ausbildungsdienstverhältnisses Schuldner der
Studiengebühren, wird ein ganz überwiegend eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers
unterstellt und steuerrechtlich kein Arbeitslohn angenommen. 

1.2. Arbeitnehmer ist Schuldner der Studiengebühren 

Ist der Arbeitnehmer im Rahmen eines Ausbildungsdienstverhältnisses Schuldner der
Studiengebühren und übernimmt der Arbeitgeber die Studiengebühren, wird ein ganz
überwiegend eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers unterstellt und steuerrechtlich
kein Arbeitslohn angenommen, wenn 

(a) sich der Arbeitgeber arbeitsvertraglich zur Übernahme der Studiengebühren verpflichtet
und 

(b) der Arbeitgeber die übernommenen Studiengebühren vom Arbeitnehmer
arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen arbeitsrechtlichen Rechtsgrundlage
zurückfordern kann, sofern der Arbeitnehmer das ausbildende Unternehmen auf eigenen
Wunsch innerhalb von zwei Jahren nach dem Studienabschluss verlässt. Ein ganz
überwiegend eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers kann auch dann angenommen
werden, wenn der Arbeitgeber die übernommenen Studiengebühren nach
arbeitsrechtlichen Grundsätzen nur zeitanteilig zurückfordern kann. 

Weiterhin hat der Arbeitgeber auf der Originalrechnung des Arbeitnehmers die
Kostenübernahme sowie deren Höhe zu bestätigen und eine Kopie der Rechnung als Beleg



zum Lohnkonto zu nehmen. 

2. Berufliche Fort- und Weiterbildungsleistung  

Ein berufsbegleitendes Studium kann als berufliche Fort- und Weiterbildungsleistung des
Arbeitgebers im Sinne der Richtlinie R 19.7 LStR 2011 anzusehen sein, wenn es die
Einsatzfähigkeit des Arbeitnehmers im Betrieb erhöhen soll. Ist dies der Fall, führt die
Übernahme von Studiengebühren für dieses Studium durch den Arbeitgeber nicht zu
Arbeitslohn, denn sie wird im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des
Arbeitgebers durchgeführt. Die lohnsteuerliche Beurteilung, ob das berufsbegleitende
Studium als berufliche Fort- und Weiterbildungsleistung des Arbeitgebers im Sinne der
Richtlinie R 19.7 LStR 2011 anzusehen ist, ist nach den konkreten Umständen des Einzelfalls
vorzunehmen. Hierbei ist Folgendes zu beachten: 

2.1. Schuldner der Studiengebühren 

Es kommt für die Annahme eines ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesses des
Arbeitgebers nicht darauf an, ob der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer Schuldner der
Studiengebühren ist. Ist der Arbeitnehmer Schuldner der Studiengebühren, ist nur insoweit
die Annahme eines ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesses des Arbeitgebers
möglich, wie der Arbeitgeber vorab die Übernahme der zukünftig entstehenden
Studiengebühren schriftlich zugesagt hat (R 19.7 Absatz 1 Satz 3 und 4 LStR 2011). Der
Arbeitgeber hat auf der Originalrechnung des Arbeitnehmers die Kostenübernahme sowie
deren Höhe zu bestätigen und eine Kopie der Rechnung als Beleg zum Lohnkonto zu
nehmen. 

2.2. Rückforderungsmöglichkeit des Arbeitgebers 

Für die Annahme eines ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesses des Arbeitgebers
ist es nicht erforderlich, dass der Arbeitgeber die übernommenen Studiengebühren vom
Arbeitnehmer arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen arbeitsrechtlichen
Rechtsgrundlage zurückfordern kann. 

2.3. Übernahme von Studienkosten durch den Arbeitgeber im Darlehenswege  

Bei einer Übernahme von Studienkosten durch den Arbeitgeber im Darlehenswege, bei der
marktübliche Vereinbarungen über Verzinsung, Kündigung und Rückzahlung getroffen
werden, führt weder die Hingabe noch die Rückzahlung der Mittel zu lohnsteuerlichen
Folgerungen. 

Ist das Arbeitgeberdarlehen nach den getroffenen Vereinbarungen nur dann tatsächlich
zurückzuzahlen, wenn der Arbeitnehmer aus Gründen, die in seiner Person liegen, vor
Ablauf des vertraglich festgelegten Zeitraums (in der Regel zwei bis fünf Jahre) aus dem
Arbeitsverhältnis ausscheidet oder ist der marktübliche Zinssatz unterschritten, ist zu
prüfen, ob im Zeitpunkt der Einräumung des Arbeitgeberdarlehens die Voraussetzungen
des R 19.7 LStR 2011 vorliegen. Wird dies bejaht, ist der Verzicht auf die
Darlehensrückzahlung oder der Zinsvorteil eine Leistung des Arbeitgebers im ganz
überwiegend eigenbetrieblichen Interesse. 

Liegen die Voraussetzungen des R 19.7 LStR 2011 nicht vor, stellt der (Teil-)Erlass des
Darlehens einen steuerpflichtigen geldwerten Vorteil für den Arbeitnehmer dar. Gleiches
gilt für einen Zinsvorteil nach Maßgabe des BMF-Schreibens vom 1. Oktober 2008 (BStBl
I , S. 892). Der Arbeitslohn fließt dem Arbeitnehmer bei einem Darlehens(teil-)erlass in dem
Zeitpunkt zu, in dem der Arbeitgeber zu erkennen gibt, dass er auf die (Teil-)Rückzahlung
des Darlehens verzichtet.

Fundstelle
BMF, Schreiben vom 13.04.2012, IV C 5 - S 2332/07/0001

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2012-04-17-studiengebueren-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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